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Gesetz 
vom 30. September 2020 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
die Alters- und Hinterlassenenversicherung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 14. Dezember 1952 über die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung (AHVG), LGBl. 1952 Nr. 29, in der geltenden Fas-
sung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 29 Abs. 4 und 4bis 

4) Die nach Abs. 3 geltend gemachte Schadenersatzforderung erlischt 
zehn Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem sie rechtskräftig 
wurde. Während der Dauer eines Insolvenzverfahrens ruht die Frist. Die 
Einleitung eines Exekutions- oder Insolvenzverfahrens unterbricht den 
Fristablauf. Bei Entstehung des Rentenanspruches nicht erloschene 
Schadenersatzforderungen können in jedem Fall nach Art. 54 Abs. 2 
noch verrechnet werden. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 49/2020 und 89/2020 
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4bis) Die Zustimmung der Anstalt zu einem den Arbeitgeber betref-
fenden Sanierungsplan gilt nicht als Verzicht auf offene Schadenersatz-
forderungen gegenüber dem Arbeitgeber oder von Teilen dieser Forde-
rungen. 

Art. 46bis Abs. 2 

2) Die nach Abs. 1 geltend gemachte Beitragsforderung erlischt drei 
Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem sie rechtskräftig wurde. 
Während der Dauer eines Insolvenzverfahrens ruht die Frist. Die Einlei-
tung eines Exekutions- oder Insolvenzverfahrens unterbricht den Frist-
ablauf. Bei Entstehung des Rentenanspruches nicht erloschene Beitrags-
forderungen können in jedem Fall nach Art. 54 Abs. 2 noch verrechnet 
werden. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 30. September 
2020 über die Abänderung der Konkursordnung in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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